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Re-gie:uungsvorla:ge.-

Bun~esgesetz VOm , 
betreffend- di~c Iteg.ehmg. des' Dentistenherufes' 

(f)entistenge'setz); 

ße ... Na.tion-a.itatc 11:;tt:; 'hasdtI{)~n: 

I. Albs c' hn i t t .. 

Allgemeine" Bi:stimmUing~n. 

§. L (1) Die' DemiStlk' tbild·et einen Teil· der 
zaHnh";eli&k-ut11d~'u'TI'd ,is't'wk,dires:e von, dleh .Be,stim­
rnun:genö de't"' GeWierbelOI'dJ1jling~ ausgoC'llJOmmen,: 

.(2jZahnärZte :und Dentisten sind mit Beschrän­
kung auf ,den Krei,s der in iHrer B:ehandiung 
stehenden Jle.nsonen hefugt . 

:a) zur He.rsteUung von Zahnerslatzst'üCken: für 
den' Gehmuch: im'menschlichem !Munde'und 

itÖhtlg.enstra:h!ell" zlPdi,agnostrschen: Z~cken. 
Diese Tä.tigM,eite.n.dürfen; auf die B.eh,and­
ltmg von! Mund-. und; Kl.efe,rkTIa;nklteiuen., 
:mf a:nde,r,e- a-l:sr die iin'· el'steh'· Sat'Z'·erwähn­
ten' :bluti,gen Eingriffe; auf" die· VJ(}mahme 
.cLe.r. ,a:llgemeinen. Na,rkase' oder ·auf:·d'te Ah­
:galbe von RoÖntgenhetundcll' niChte ausge­
dehnt· werden; 

c); die'. AnwendUhig v6n' Arzneimittdh}.die Qn 
die.:ärziliche ·V;or&ehf!eibun,g" rgebund~tr, sind, 
wweit si,e zur Auslführ.ung'det' in,· I.it. b 
·an;g.etührte:l,1 Arbeioen nO'twend~g: s~lId; urud 
die Betechrig'\ll1lg., solche· A.rzneien· auf: 
Grund' eigener' Vorschreii\ju.ng~ aUSl' einer,·, 
öffentlichen Apotheke zu. ,beziehen ... 

zurrAusführungvon technisch~mechani5chen' Voraussetzungen der selJjständig~n 
Arbeiten'z-we'Cks'AiU5besse-rung . solcher Zähn.:. .Berufsausübung •. 

ers,atz:stück:e; '§ 3. (1) Zur sdJjstä.rudig~n··.Ausübufllg: dessDen~' 
. 'b}Zur El-zeug\lfllg von künstliChen ZäHnen tistenberufes ,sind. nur. österreichische Sta.atsbürg.:er 

und' somtigen Best,andteHen VOn Zahn- herechtigt, die' I '.' 

ersatu.rüCk'en. ,a) am T,age od:~ Inlkor.afttfe~en~"dli.e&es·. Bundes,.. 
(3)· Im ührig:en IbLeihen. die,se Täügkeiten - :gesetz,es' im· Blesu:tZe e:iner Beftugnill·zur :Au:s-

g,ewerl:!i<imäß'ig ,au:sgeüht - ,den Bestimmungen der Übung. der: Zahnremnikn.ach- de'm,.G~etz: 
Gewerbeö"I'dhung· unterworfen. vom 13: Juli. 1920;. s.t.". GI Br!.. Nr .. , 3.26;1 in.. 

,§.; 2: Der.,. D"enti;;tenheruf .schließt. nelhen: .den. .der. IFas·sung, der Ge.setze vorn· L Q.Kttl'oor, 
im ,§'1, Abs. (2),umöchriehenen,Befrugnissen.noch. 1920},S.t .. G.BLrNr .. 470~_rund1vom'15.,··Apr.il, 
naocl1stehende Tätigkeiten in sich: 1921, B. G. BI. NI'. 255 .(Za.hnltecli;nlikJe.r~­

gesetz), sind oder 
a) ,die 'Entifunung,.der Zahnsteinaufla.g~ung~nj. 

das Reinig~n der Zähne,das .A!bschleifen der :b). am wge. äoe.<;. Inkrafttreten,s dies·es, Bundes-' 
Zä,hne und' Wu.rzeln das Albdrucknehmenl :gesetzes im. BesitZe. eines Atisw:ei.s~" über: 

Z __ 1- de' H' 11 P,l ihre' Anerkermung .. ·als. Denti'st nadr . den. i zum weu\.e :r el'lSte ung von Jratten-
:zahners.a tzstücken, Gebissen;, Kronen und A u..sfünrungSbestimmung,en. zu .. §.~. 1,23.. del~' 
Bruekenl, -dann das Anpassen von Za'hn- Reichsvcxsi-cherun§sol1dnung sind; rund-. eine<:, 
ematzstücke.n~ und'{ &bi~6en; .cLas iEinsetzen Nieder1assung§hewillirg).mgc

: erlhalten; haihen,. 
kü·rmtlicher- ,Z.ähne, 'Kron:etr, Bx.ücken und: c) ·eine Genehmigung, zur rNiecLerla:s.sU-liig'! alS& 
Geb.is~e: sowi,e: die. Anwren,dung von Re" selhständiger Dentist narch .den;,Bestinrmun-
g.ulierapparaten:. und: das Füllen' (Flome. . gen. ,dieses Bunde&g;es·e.tzes. er:lQlfg;eI1l 

hieren),; ,cLe·r Zä:l:fn.e.- und: Wurzeln. mit Ein- . (2)' i)'iie. irr A'bs .. (1}; litr .a; ~anntieh.·l1ers'f)ine<i't, 
. schl!uß··d;er, Wu.rzdhehandlung; welche die: im§ 5j . Arb~: (2);cLes ZahntechiIiker.:.· 

h) Dioe: Behandhmg,· von 1 Za'hnkr;ank,hei ren; di~· . :g;esle'~z.es, .. in .. drelr,FaS~IUI]g· .de~· Art,i:k.eld desr'!furrd$"­
!Entfernung;: vom Z;ihnen und W:UI·ze~n' jges,etzel, 'VOm: .15~ . .April 1912il~ Kß. BH 'Ni-': 25'5'~. 
unter;-Anwe!ndun,go.;.der-1okaleh unld,derLei~ .. [votigesch:rieben'"e' pttakti'sche Profun:g rr'<fl:k t1idir 
tUI1'gl'iaorrä:srthes1ie' soewiJe ,d:ie An·wendiJ,!~g· 'Voo· )mit, E~fo1g Ia!bg:elegt,halboeh~ hi<l!-ben' diese- P.hi'ßung' 
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Ibinnen einem Jahr nach Inkrafttreten dieses 
Bundeslg.esetzes vor ',dem suatlichen Prüfungs aus­
schuß für 'Dentisren ,abzulegen, widrigenf,aHs i!hre 
Berechtigung zur selbständ~gen Ausübung des 
Dentistenberuf,e,s erlischt. 

§ 4. (1) Die Genehm~gung Zur NiederLas,sung als 
selibs,tällJdi:~,r Dentist ,darf -abgesehen von den 
El"for.demisoclll de3 § 6, hh9. ,(3) - nur P.ersol1len 
erteilt wer:~en, die 

,a) öster.reichische Staatsbül'gJer sind, 
Ib)die zur Ausübung ,des [)entistenberufes 

nö.ti~ge Verläßlichkeit 'besitzen, 
c) nicht wegen Geisteskliankheit, Geistes­

schwäche .oder 'gJewohniheitsmäßvgen Miß­
br.a-uch·es von Alk.ohol oder Nervengiften 
voll od.er ·beschränkt ent'mündig,t sind .oder 
nicht '<iie körperliche 'E~gnung für die Aus­
iiJbung ihres Berufes besitZien. Die kör:per­
Jiche Eignung ist durch ein amtsärztliches 
ZeUgnis nachzuwei;;en,da.s nicht äLter .als 
vier Wochen sein darf, . 

d) die sM;atliche Dentistenprüfung mit Erfolg 
a:bgelegt haben und im Anschluß daran 
durch ein }ahr ,als IDenti;;ten'a'Slsistenten tätig 
gewesen: sind. 

(2) .Eine Genehmigung, d~ envgegen ,den Vor~ 
sch:ri.foen ,des Abs. (1) erteilt wUDde, le~det an 
einem mit Nichtigkeit bedr.ohten Fehler. 

§ 5. (1) Zur Ahlegung der sbliatlichen Den-, 
tilStenprüfung können in Hinkunft nur mehr Per­
~sonen: zugelassen werden, die den in § 4 unter 
lit.a 'bis c iang,eführten 'BeidingungJen entsprechen 
und nach den Igeltenden Vorschriften 

t. vor ,dem 1. Jänner 1948 Jbei einem sdb.stän':: 
digen Denti&ten ihre Au'slbiIdung begonnen haben, 
sodanndul'ch drei }a1hre fOIitgesetzt und im An­
schluß ·dar.an im Lehrinstitut für Dentisiten in 
Wien einen lK,urs für die theoretische Berufs,a'Uls­
Ibildung in ,dJer Mindest.cLauer von dI'ei MOllJaten 

. zur Vortbereimmg'auf die Dentistenas:si,soenten~ 
prüfung zUir:ückgelegt :ha:ben {Dentistenprakti-
kanten); , 

2~ die Techniker:assistentenprufung im An­
sdJ,luß an die umer :Z.1 ig!enannte Ausbildung: 
mit Erf.oLg ,a!bg:elegit haben, .durch mindestens 
zwei Jahre bei einem selhständigen Dentisten 
tätig gewesen sind ,und eine 'W~itere theoretische 
und praJknisch,e Ausbildul1g ·dmru ein Jahr am 
Lelhri.nstitut für Dentisten erf,ahren haben (Tech­
nikerass'istenten). ' 

(2) Der im Abs. (1), Z. 1, angdüllrben dreijähri­
gen pnaktischen 'Beruf;;.au6:bildung ist eine Tätig­
keit ,gleichZiuhalten, ,die von p.e1"sonen durch min­
des1oen;; .drei Ja;hre zur BesoTlgung technisch-me­
chanwcher At'beiten au ßerhalb d.esrnen&chlichen 
Mundes lbei einem zur Ausübung der zahnäIzt­
lichen :Pnaxi,s 'berechügten Ar,zte vordem 1. Jän­
ner 1942 oder !bei einem selbständigen Dentisten 

'\I'or ,d.em 1. Jänner 1948bel1ufsmäßig, aU61geführt 
worden ist. 

(3) Das Brundesministerium für Isozi,ale Verwal-, 
tung kann auf Antnag des ILandeshauptmannes 
(Bü~nneister id.er Stadt Wien) öste:rreichischen 
Sta.at1s!bül1gern, die nach den !bisher in Gdtung 
gesoandenen Vors'chriften als 'Dentisten ,aned~annt 
sind, ,a.be:r noch keine Niederlas~ungsbewillj.gung 
erLa·ngt ha·hen, behufs iErLangung .der Ni,e1de<r-. 
la,ssungsbewillig;uulg Namsicht V'Om iEdordernis 
,der &uaatlichen Dentrs,tefilprüfung rund ,d.es ,pflicht­
'asslistenuen'j,ahnes :(§ 4, li);. d} 'erreilen, Jemer vom 
!Erfordernis ,der zweijiihrig:en Tätigkeit ,als Tech-' 
nik-ena.ssistent [Nbs. (1), Z. 2J absehen, sowie 
Personen, ,die ihre Tätigkeit zur ~ol'gung ,tech­
nis,<:h ... mech,anischer Arbeiten :bei einem z'Ur zahn­
ärztlichenPl1axis oor:echügten Arzt oder' Den­
t~'ten (befugiten Zahntechniker) vordem 1. Jänner 
1930 'begonnen und durch ,mindestens sieben 
Jahre fort,gesetzt haben, zum Besuche des ILehr­
inst~ituts für Denlui.<iten in Wi.en undaus,chlie­
ßend zur staatlichen Dentistenprüf,~ng zul.a&Sen; 
Diese ,Pens.onen sind vom Namweis der Aibleist'Ung 
des Dentisten-Assistenlt'en~,aihrelS nach deir erfolg-

, reich ahgelegten, 5ta.atlichen 1)entistenprüfung 
befreit. Das Ansuchen- iumdie&e Begüns.t~gtlllJgen 
iSit hiJ1Jl1len ,einem Jahre. nach JllJkraftJ;reuen dieses 
Bundes,gegetZies zu ~tellen: 

BerufsbezeichnU!ng. 

§ . 6.(1) Die zur' serbständigen .&rufsausübung 
berechtigten Dennisten hah~n stich bei Aus­
ü:bung ihres BeI'ufes a'us·schließliCh der Berufs­
bezeichl1ung "Dentist" in Wort und Schrift unge­
kürzt und ohne irre:fü'hrende Zusätze zu be­
dienen. DieiFuhrung anderer Titel i5t :ve.r:boteri. 

(2) Den ll)e:ntisten ist jede marktschreierische 
An,pI'eisung sow'~ ,das Aufoochen von Kunden un .... 
mittelbar oder durch Mittel~pensonen verbooen. 

(3) Die Dentisten haben ihren Beruf pe!1Sönlich 
au&zuüben unddüI'fen nur in herücksichtigungs­
würdigen Fällen mit Bewilligung des Landle5-
'b,auptmannes einen einzigen· 'Ste1'lvertr,eter 00-
IS;tdlen. Der Stellvertre,ter muß den im §. 3 rund 4 
ian'geführten Bedingungen entsprechen. 

(4) Denti6ten ,dürfen nu.~ eme Bevri~bss:tätte 
,führen. . 

Genehniigung zur Niederlassung. 

§ 7. (1) Die GellJehmig~ung zur NiederLa.s6ung.als 
Sielhs<tändiger Dentist wird vom Landeshaupt­
mann, in des5en Verw.altungsgJehi,et .dte heabs!idJ. ... 
tigoe Betriebssiätte liegt, ert~ih. 

(2) Der Landeshall'ptmann hat vor iEntscheidung 
über ·das Ansluchen um eine solche GenJehmigung 
unt:er Bestimmung einer zweiwöchigenJ Fri's:t -ein 
GutachTen .des Ös,terreichis,chen Demisuenver­
bandes und der zuständigen Är,zt,ekammerüher . 
die Verl,äßlichkeit des Beweriber:semzuholen, 
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(3) Die Ge~hm~gung' ist zu vel1slagen, wenln der 
B~weIiber ,d.en im§ 4 angeführten Bedingung.en 
nicht entspricht, !er nicht ühe,r eine den gesund­
heidichen Antfor,derungen entsprech,ende Betriebs­
stätte verfügt' und nach dem Gutachten des öster­
neichischen Dentisten'Vlerband,es im lall gemeinen 
oder lm il1äheren Umkneis,edes :in AUSISlicht 
genommenen Stan-dortes ,~urchdie Eröffn-un'g des 
Beuriebes die Wett'bewerb.s,v,erhältn~sse in wir.t-

_ scna,f!tIi,ch . ung~sunder Weise he!eiin1f},ußt'wül'den. 

(4) Die Genehmi'ß'ung hat auch den Niederl,as­
sungson zu !bezeichnen. In Städten mit Bezirks­
einteilung gilt dier Verw,altung.<ibezirkaLs Nieder­
],as:sun:g~ort. Nach Rechtistkmft der Genehmi,gu:ng 
stellt ,der Landeshauptmann dem Dentistlen einen 
AUISweis Über die Genehmigung zur NiederllaJsmng 
a·us. 

(5) Die Bestimmungen der Ab~.{l) bit> (4) sind 
im Ralle ,der Verlegung ,der beruflichen Tätigkeit 
aJußerhalb des bisherigen Nied·er1a~sungsortes sinn­
gemäß ,anzuwenden! [Genehmig;ungspflicht, B,e­
dlarfsprÜlfung im Sin:ne ,des Ahs. (3)" E:igillungs­
prüfung de,r Betridb"stättJe, Auswei:s]. Auch die. 
Verleglung innerhalb des -bisherigen Niederl,ao-
6Ungsortes tbed,arf de,r Genehmigung, die nur 
~ann. zu erreilen ist, wenn ,~ie neue iBetrielbs­
stä:t!te ,den gesun-dheitlichen Erfor,derrii~,en ent-

. spricht. 

(6) Gegen die EntlSchei,d.un'g des Landeshaupt­
man.nes st,eht dem betrofferueru Dentisten und, 
wenn die En<t6cheidunrg nicht im Sinne ihres fri~­
g-erecht ,ahgegebenen Gut1ach,tens <[Abos. (2)] er­
folgt is:t, auch d,em Osterreichischen Dentisten­
ve.rband und ,der zustän,digen Arztekammer die 
Berufung an dao B'un,desminisrerium für soziale 
V erwaltung off~n. 

Verwendung von Dentistenassistenten, Dentisten,­
praktikanten und zahntechnischen Laboranten. 

§ 8. Die Zur selbsltändigen Be:rüfs'Jiusübung be­
rechtig;t'eIlI Dentisten dürfen bis 'Zu drei Dentis-nen­
a6Jsi,stJent'en, Technikerassistenten und Dentisten­
praktikanten [§ 5, A'bs. (1)] ~eschäfügen.· Di;e 
s'e,lb~tändig1en Dentisuen klÖn,ruen ne'nlt,i~s\tena\slS!i~ 
s~enten unter ihre.r Aufsicht und Verantwontung 
die im § 2, lit. ,a, iangeführ.t,en Verrichtun,gen im 
men6ch'lichen Munde vornehmen la:slsen. 

§ 9. (1) ArZlte, die sich ausschließlidl mit der 
zahnärzt:lichen Pr:axis befa's,en, und DentJist,en 
dürfen ,zur _Besongung ,tlCchnis,ch-mechanis,cher 
Ar1beiten {He'r&rellung von Kronen, Brücken und 
G:ebissen) zahntechnische Labomnt;e;n !beschä,f,rig:en. 

(2) Die Täügkeit dlerZlahn:technischen Lalbonan­
tJen ist eine unselbständige und darf VOn Zahn­
ärzten u.nd De'ntisten mur ,illlneirhaLb ihrer Be,­
triebs&tätteund für ihren ei'gen'en Bteda,rf be­
schränkt in Anspruch genommen w.er.den. 

3 

Aufrechterhaltung erworbener Rechte. 

§ 10. (1) Die einem Dentisten er.teiLte NiecLer- ' 
IalSsungsgenehmigung ist ein· persönlidles Recht, 
dlaSi lllIit dICm Tode ,des Be'rech'ui,g'ren 'fl.rlis,cht. 

(2) Die Rechte ,der Witwen und ,der enbberech­
ügten milliderjährig,en Deszendenten, welche sich 
auf ,die vor .dem Inkrafttret'eIlI ,des, Zahntiechniker­
gesetz.es in G8'1wng ge<;:tandenelll .gewcI'berecht­
lichen B.estimmungenr g,ründen, hteiben uonberührt. 
Doch i&t Zur Ausühung der Befugnis ein den Er­
for,dernissen :der§§ 3 hi,s 4 enusprechender Stell­
vertreter 'zu hesrellen.,Für die ß,estdlung, des 
Stellvel1treters g,eltendie. ß,estimmungen de;; § 6, 
AIhs. (3), ~i,nnlgmäß. 

Zurücknahme. der Berechtigung. 

§ 11. Der Land~slhauptmann hau die Befugnis 
zur Ausübung der Zahnte:chnik sowie ,die Ge­
nehmigung zur NiederlalSsung ,als Denltrst zurück­
zunehmen und den über die Anerkennung als 
Dentist ausgtes,tellten Ausweis ,einzuziehen, wenn 
der Dentis;rden Voraussetz;ungen, unter· denen 
die Niede.rIaosungs:genehmigung erteilt oder die 
Befugnis zu.r AusÜlbung ,der Za:hntechnik ver­
liehen worden ist {I§ 4), n1icht mehr ent~prj.cht. 
Vor ,einer solchen VeI1fü,gun-g ist ein Gutachten 
des, Österreichischen >DentistenveI1ba,ndes. einzu­
-hülen. 

Vorläufige Untersagung der Berufsausübung. 

§ 12. (1) Der Landeshauptmann (Bü:rger;meiste:r 
der Stadt Wien) 'kann in Wahrung des öffenft­
lichen Wohles DentilSten, gegen die ein Antrag 
auf 'Entmündigung weg,en Gei6tJeskrank,heit, 
GeisH!s,schwäche .oder gewohn!heitlSmäßigen Miß­
bmu,ches von A;lkdhol (Trunrosucht) oder von 
NervenJgif.ten gestelLt ''Yur,de; ferner iDerut,is,ten, 
gegen <die wegen Geisteskrankheit oder Geistes­
schwäche von Amts wegen ein Entmündigung,s­
ved,ahr.en oder wegen g:rober Verfehlun'gen bei 
der Ausübu.IlIg ·de!, De,nti5tenbe:ruf,e'~, ,dli.e mit gle­
richtlicher oder Verwalt'llng~tpafe bedroht sind, 
ein Stna:fverfahren eingeleitet wu.r.de, !bei Gef,ahr 
im Verzug die AUlsü'hung des Dentistenberuf,es, 
his zum rechtskräh1g,eru Abschluß des Entmünd:i­
~un:gt>- oder Stmfverf'111Ulens untcrSiagen. 

(2) Wenn ein iEntmündigungs- oder Strafver­
fahren n.och nkht eingeleitet ist, jedoch ein Sa·ch­
v·erhalt vorliegt, .dier die !Einlei:tung eines !Solchen 
Verf,ahrens rechtfertig,en würde, kann der Lan,des­
hauptmann ,dem Den:tislten die AusÜ'bun:g des 
Berufes untJersagen. Der Bescheid tritt jedenfaUs 
mit ,dem rechtskräf,tigen Alhschluß des nachtdg­
l<ich {,ingde;veten EntmülllchglUngs- .ode.r Straf­
vedahrens außer Wirrosamkeiu. 

(3) Die Gerichte t>ind verpflich'tet, dem Land!es­
hauptmann 5.ow:i.e dem OstJerroichischen Dentisten­
verbanddi,e AnträJ~e .auf En:tmünd1igullig 50w:ie 
die 'amtsweg1ge 'Ei'nleitung von IEl1!tmül1!d:ig"Un:g~-

• 
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verfahren :g,egJen lDentJistem :uu'V'l:lnw.·eilt b<ikanrrt­
zugtel;>en. IEbwso sund die Vle~w,ahungshehörden 
v.erplEchtet, ,cLem lLandeshaUiptman:n Anzei,gen 
weg;en de:r in :Ahs.{l) lan~eglehenlen g,roben 'Ve'r­
fehlung'en und ,i:I,i·e von Amts W1egien ,eiingdeit;eten 
~StrJa.f'VeI1f.a,h.renunverlW,ejh :Zur . .:KJenntruils zu brinl­
gen. Auch .d!i.e Staats:anwa:tsdl'aFten (staats,an.wah­

. schaftlichen .Organe -'-bei·den Bezinksgerichten) 
·hab.en ·dera,rui'g.e An'ZI~ilg.en,. wenn" s,ieunmittelbar 
bei ihrien ,ersna·ttet wurden, dem Landoeshaupt­
mann .mitzuteiIen. 

"t4) Vor ,der 'Un:tersaJgun,g nach Abs,. (1) und (2) 
.istderXJster~ichi5che Denti~tenV1erband QLandclS­
: geschiftsstd1e.) .zu hörien. Die Unter:Siagung ist 
ihm in jiedem f'alle mitzu,teilen. . 

Ausbildung .der .Dentisten. 

Si :1.3. (1) tDie AUlslbildung ,der Derrtisten und der 
. z.a'hrrtechni6.chen .Lalboranten wir·d durch ein 
,eigoen~ .Bundeslgesetzgereglelt. 

(2) iBis zur Eda:s~mng .des im Albs. (1) Qnge­
·f:Ühtlterr J~urudesg·esetz'Cs hleiben .die vor Inkroa.ft­
·tNten .. dieSCLS Bundes:gesetioeLS für .die AU'shildung 
,von ·.Ikntisun erLaSLSenen VOl'schdfterrmit der . 
. Maßgoahein . Geltung, daß 

IIa) ,die Deruüstenas6islUemenpI'Üfung in Hin­
·kunft .als Technikeraslsi6tentenprüfung zu 
.bezeichnen ist, 

h) ·Personen, di;ie ,die unter ·lit. a angdührtle 
lP'l'üf'ung mi,t Er:folgabgil{.egt haben, nun­
. mehr . al, TechnWkena,H'li;sltenten und 

c) JP~roonep;,die ,die staatliche,oentiSiten­
,priifuPlg m~t Erf.61og ta:bge1-egtha~en als 
,Derrt?i~te!l1Jas~istentenoZu _ibezeichnoeru lSind. 

-§ .1:4. '(1) Die vordem 1. Jänner 1948 Zur 'Er­
LeEnung .,des '!Dellltistenherufes abgesch10slsenen 
·Auslbildung6.v..erträg:e ;:bleihen :in :Kl1aft. Auf solche 
N:ertr1ige find,eri di'e JBestimmunogen der §'§ . 9.91b; 
Albls.:(l) his {4), :100, A'OO. {J}his (4), ;101, J03 und 
1.0.4, Albs. -(6), _der Gew.erbeor:dnung sin:ngemäß 
Anwendu.nog. -Im Ü'brigen sind ,die,.;·e Verträge nach 
·den .Bestimmungen dies iaUgemeinen, bürgerlichen 
.Gesetzh.umes 'über den Diens·vvertl1ag zu :beur­
l~eikru. 

(2) Innerhalb ,der oC11sten ,dr.ei lMonane nach dem 
lriknaftt.reten: dieses BundiesgesetzoCLS können .diese 
Vertriige seit;erus ,der .DentiSitenpraktikantenohne 

J2'j,nhaltung .ein·~r Künd:igiurugs.f.nis,t gelöst wer,den. 

'~·15. Abgesehen von ,den in AU6büdung stehern­
HerulPesonen {I§ 13)' finden' auf das Dienstverhältnis 
'",on iPerlSonen,welche·von den zur-ZlahnärztliCheru 
'P:l1axis .!berechtigten Arzucn und' :Dentilsten. -mit 
'NieiktlaS6ungslgenehmi,gun-g 'Zur Leistung ,derrtisti­
sch>er Arbeiten langJeSte1lt 6ind, .die BestimmungJen 
d~ Angestd~nenlg,e!s:etZle'S vom '11. Ma,i 192.1, 
B. G. BI. Nr. 292, Anwenidullig. 

Meldepflicht. 

-'§ ,16. Die-Za'hnärzte und Denti6ten mit Ni,eder­
.1a,ss.uruglSogpnehmigl,mg -sind verpflichtet, binnen 

,zweiw'o.chen :nach :InkraftltE'iteilJ :di!C"&es ~~u1lJdes­
\ ge.seoz,cs _die !bei ihn.en .·Z'tir Leil$t:ungdentis.tilScher 
A:rbei~en ,aJ,'llg1elstellt-en ·Pcersonerr.sowie :laUe':,s:ieh 
später,·erg.ebenderr ,Ye'rärrderunlgen .hinnen "drei 
Tagen: ,nach ffiin- oder AUSitritt .solcherP,er,soQn:e""n 
der Bezirksvlerw,altuflIg&OOh.öl'1de ,anZlUmekkn. 

§ 17. (1)' Die B,evriehsstätten oder selibs,rändigen 
Derutist·.en sind mindie.sterus einni.alim J.ahre einer 
übenprü,fillng zu ulnt'e.riZ'~e1hen, ob s.ie den gesUlnd­
heitlichien Anforderungen ent1>prechen .. 

.(2) Di,e übeTprüfung Ustvon oder B.~zirks­
verw,altunog~beihör;de vorzunehmen. -Der·l)s,ter­

·reichi6che Dentisten.vel'band ist iberechtig'h ;Z.U 

jeder Ühm:prüfung .einen Vertret·er zu :entsenden, 
der .dem :Berufsst1and oder .Dentist·en,AfliglChöl1t. 

II. A b 6 C h ni t t. 

Standesvertretung • 

§ 1-8. ·(1) Zur Ve:rtr~unlg dersel\~l!änd~ger­
wenbstätigen iDerrti6ten wi-rid eine Sitand1es­
vertret:ung ,der DemWi:ten mit ,de:r 'Bezeichnung 
Osterl"eichischer :DentistenV1erband" in Wien mit 

-Landesgeschiilftsstellen ,für ,die :Burud.eSläPlder -er­
richtet. 

(2) Her ,,'ös.tJerreichi~che 'Derrtistelllyerlband", in 
der IFol'ge kur:z Dentisten~erlband geruanrut, i,st eine 
Körperschaft· öffentliChen RechtlCIS. 'Er ist h.el'Cch­
tigt, ,das Bundeswlappen mit "der Aufsentifit 
"lOsterreichischer Henti6t.enverband" . zu:fü}u;en . 
Die iLan.d'ClSgeschäftss:tellen haJben.in .,dieAufschrift 
einien -auf ihren Wir-kunlglskreis ·hinwei5enden .Zu­
slatz aufzunehmen. 

Wirkungskr.eis. 

.§ 19. (1) DeriDerrtistenveroand -ist 'berufen,. die 
gemein;;amen beruflichen, sozi,alerr·und·wirtschak. 
lichen InterClS6en .der österrleichis.chen Denti~t;en 
w,ahrzunehmen.und zu, förd'ern, die Erfüllung,J~er 
Berufspflichten zu überwachem .undfür .die 

. 'W ahl"~ngder Stand1esehre ZUsol"gen. 

(2) Der 'üentistenverlband 1st, ,a'hgesehelll,von 
den in :btisonderen 'V:orschrif,ten ,den . Stande;;­
venttr1e,tunlgen üibertrageruen Aufig,ahen, iWi,beson­
dene her.uferu: 

a) den Behörden :Bericht~, Gutachten und Vor- . 
schläge,be!treffend die Auslbildung undJ,ach­
licheFortbi1dung dler Dentist.en sowie ,alle 
sonetigen: 'AnlgJelegerih:eiten zu ersta:tJten, in 
dell!.en .die ,lntereSSien ,der D.enti6ten berü.hrt 
·we.rden, 

.b) VerzleichnissederZiur selob..ständigen _Boerufs­
ausülburrg berechtigten :D.entisten (Dentislten­
register) zu 'führen, 

c)ülber Aufforderung Vertreter in ,andere 
. Kö·rpers.maJ'ten und . Std:en .:Z:U ·ents,enden 
oder 'für -solche ,Körperschafteru _Besetzung6-
vorschläge zu e.rS'tJatt,en, sofern dies: durch 
.besondereOesoetZe .oder Vor6chri'ften .vor-

" <g<es.ehcn ist, 
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,d) iri Streitigkeiten ,zwischen Mingtliedern des 
DentisDe'n'Verbandes' zu V'ermit,reln , '. '"', ".' ., ,. . 

e) gemeinsame \Yiröschaftliche Einrichtungen; 
Wohlfa'hns- und U rutenstütJzuD:gQeinrich­
:tungen ,f.ür.die Mitglieder :des Dentisten,.. 
verbandes und ihne, Hinterlbliebenen q.u 
errichtien, 'Zu betreiben und zu .f.öl1dern, 

f) .die für die dlCl1Jt~stische Leistu11Ig berech­
neten' V,ergütung,en, zu überprüf,m, 

'g) Vertr~gezu.r Regelung de~ Beziehullg1en 
der Dentisten zu Iden Trägern derSozial-, 
veroiChenung (V'erbände) abzu'schließen, 

h) Bestiäti:g,ungen über die IEintI1agullg in das 
Delltistenregislter .auszustellen; 

(3) Der DemisteD'Verband hat alljährlich Ibis 
spätestlen!s Endle April ,dem' BUlide;sminilSterium 
f'ür so,ziale Verwa'Ltung Ber:icht S'Owi~e V orschJ'äge . 
zur Behebung w<rhl1genommener Mängel zu' er-
6ltatten. ' ~, 

Verhältnis zu Behörden, Kammern und Träg'erri 
d~r Sozialversicherung. 

§ 20. (1) Die Be~ör>den, Kammern, undsomtige 
zu.r: Vertretullg von Standesjntere'ssen berufene 
Kö'rpersch,aften öffentlichen Rechtes ;;owie ,die 
Tr~ger ,der ISozi,al.ver;;icherung h:vben innerhalb 
ihl1es Wir;kung:;be.r;eichesdem Dentistenv,clrhand 
auf Verlangen ,die zur El1f'ÜU.ung ihre:r Obliegeru­
hei,te:11J ,erlforderEchen Austkü,nfte zu ,erteilen 'Und 
sie in ihre'rWirks,amkeit zu unterstÜtZen. Zu 
dem gleichen Verhalten ist :der Dell'tic,tenverhand 
geg:errüherden vorgehanhten lBehöl1den, Körper­
sch,aften und son,s!titg,en Stellen verpflichtet. . 

- 1,-

(2) Ge..etz,errtwürfe, die IntlereS,gell berühren, 
der'en Vertretung dem Den~iistelJ.fV,el'barrJ.d zu­
kommt, . sind vor ihrer Einbrillgung in die gesJetz. 
g,ebendte Körperschaft, besonders wichti.ge Ver­
or.dnung,en (Kundmach'ungen) ,die die erwähnten 
Interessen und 'Fr;a,gen herühell, vor ihrer E'r­
IlaJssullgdem Dentistenverband untier Ei:n­
räumung, . einer 'angeffil~senen Frist Zur Begut­
achtung, zu übermitteln. 

Mitglieder. 

§ 21. (1) Dem [).entistenverballd gehöl1en ,alle 
gtemäß ,§ 3 ,di~es Bunde;;g~setzes 7iune}bst.änd~!;Ien 
Ausübung. deSi Denti9teniberufe;; berechtigten· Per­
sonen lan, sofern 'Sie die;;~n .ß.eruftat;;ächlich aus-
üben. . 

(2) SÖlche IPernonell hahen sich. VOr Auofnahmle 
ihrer, Benufsrtätigkeitperoonlich unter Vorlage 
dJer ihre B,erechtigung nachweisenden Belege bei 
der Landesgeschäft,ssteHeanzumelden, in deren 
Bereich, :sietihren 'ßeruf ra:u;;zuü'Dell beah;;ichti'gien. 
Die lLandeslgJes,chäft;;stellen 'habt;n, 'begl,~ubigtJe 
A'bschriottten! dieser iBeleg,e ,.dem. Derutisten'Vlerloond, 

, in Wien zur .zentralen Führullg. eines Demreten­
registers zu.,ülbermittltiLn •. 

5, 

(3) Die Mitgliedschaft erlischt, wenn, das Mit­
glied ,aulS welchen Gründen i'mmer 'a UIS dem iO:en­
~i;;tlenberuf iaulSscheidet. In diesem FlaUe sind die 
Eintmgungell im Dentis;te11relgis,terelltlsprechend 
richt'igz.u;;tlellen. 

pflichten und Re~te dier Mitglieder. 

§ 22. Alle Mii:gliede,r sind veIJ'flich tet, 'die 
vom Derutisltenverband 'im Rahmen seines ge­
setzlichen WirkunglSkreilS/elS getroff'en!en' Anord­
nungen zu befol~n sowie die in ,der' BeitraglS­
or,dnung :festgesetZten :Beiträge 'Zu . leisten. 

, § 23. (1) Die 'Mütgl~eder' sind Iber,echtigt',nach 
Maßgaibe der BtelS'timmungen dieses Bunde6-" 
gesetzes, den Vorstand zu wählen'.; 

(2) Die Mi1Jgliederkönnen llach Maßgahe der " 
Bestimmungen ,diesles Bundeslge;;etzes. zu Vor­
standsmitgliedern ,gewählt we.rden. 

(3) Jedes Miltglied g~enießt .den Anspruch auf 
die W,ahrung Iseinter beruflichen, lSozi,alen und 
wirtschaftlich,en Interessen durch den [)entist.en­
ve'rballd und :hat Anspruch lauf .den Genuß der 
Wohlfahr;tlSeinrichtungen nach Maßg,abe der je­
weil;; hiefür gJelt'en!d'en' Besltimmungen. 

Satzung und Geschäftsordnung. 

§ 24. (1) Nähere Be&timmungen 'Über die' Ein­
r:ichtu.n,gund dmWirkungsber,e:ich ,dies Den'tlisten­
verlbandles und ge'iner Organe we:r;den im RJahmen 
dieses BundeslgeshzelS' ,durch Satzung getroffen. 

(2) Die Geschäftsfü'hnmg ,des Dent1iltenvter­
bandes wir,d durch eine Ges,chäft;;o1"dn'Uh'g ge-
regeLt. , ' ( 

(~) IDie Au~rin'gung der Mitrei wird durch 
eine B,eitragsordnung g:e;reg~lt. 

Organe des Dentiste~verb:andes. 

§ 25. Or:g,ane :des Demisltenverhandes s'ind:' 

la) die Ha.uptverI9Mnmlung, 

b )dJer Vor,stand, 

c) der Pr~slident und dier Vizepr,äsident, 

.cl!) di,e Landes@e'schälflt;;stdlen. 

Hauptversammlung. 

§ 26. (1) D.ie Hauptv,ersamm}ung setzt 's,ich aus 
den wahlbenechtitgten MitgIie,dern des Denristen­
v,erhailides zus,a,m·meru. 

(2) Il,n der Satiu~g kann lang,eordnret wer:den, 
daß die ßesorgung ,der ,der Hauptversammlung.' 
z'Uglew,ies,enen Ang,eJ,e,genh'e:it,en ei:ne!' Deleg,i,erten­
vamrp.m:ung überlasslen wel'den kann. In di.,sem 
FaJ.le Iusltinder Satzung die Zahl der Ddegierten 
zu bestimmen und .ihr:e W,ailil untter B~dachtnahme 
der i11l § 28 a,~,gd'Ührten 'GrundISätze zu regeln. 

'(3) Den Vor,loritz lin der Hau,pt'Ver'sammlung 
führt der Präsident oder, '~e:inStd:lvertreter [§ 29, 
Abs. (1)). 

'. 
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(4) .Di,e Hauptv,ersamrillun'g ist mindestem ein-
mal im Jahre eLn,zubemflenl. Sie faßt :ihr,e Be­
sichlüss'e, hetrdfend di,e Fe~tsJetzung der Satzung, 
der Ges,chäftJsor.dmmg, der Dienstordnunlg oder 
Beitra,gwrdnun,g sowie hinS1ichclich der Arutra;g­
stellung wegen Änderung ,der Wahlordnung mit 
Zwei,dritvelmehrheit, sonst mit :einfacher Mehrheit 
der. Anwesenden. Der Vorsitzende ~t'immt n/Ur 
bei Stimmerugleichheit mit; in -di'esem F.alle gilbt 
sle.ine Stimme den Ausl~ch,l,ag. Die Hauptversamm­
l~nlg ist beschlußfäh~g, wenn auß,er dem Vor­
s.itzeruden· oder s,einem 5td:vertreter minde';itens 
ein Drittel der wa!hlber,echtigten Mitglieder a:ru­
'wes~ntd .ist. Ist ·die lHaU!ptv.er,sammhmg besdiluß­
uilfähi'g . gelbLiehen; . so slind die ,erschieneneni' 
Stimmberechtigten nach Ab1auf einer Wart,e­
"srtun,de berechtigt, .über die 'Vorhe,gende TageS­

. ordnung ,gültig IZU beraten und zu beschließen. 

:([») über Ver-langeru vonmindes,uens einem 
Viertel der Mitgl~eder 1St imnerhalh von 14 Tagen 
eine außerordentliche Haupw,ensammlurug ei·nzu­
berufen. Zur Einberufung .oiner alJlßeror,dentlichen 
Haup>tv'ensammlung ·ist aud • .der Präs,ident. 60wie 
der Vorstand herechti!gt. . 

(6) Zum Wirkungskreis.der Ha,uptvel'6,ammlung 
gehört insbesondere: . 

a) ·düe Fesrs.etzurug der Sar-zu,rug, einter Oe­
.lSchäftsorodruung, einer Beiltratg&orldriung; 

b) die BeschlußfaS5ung ü1ber. Anträge zur 
Änderung der das· Wa:hlverf,ahre~ r~geln­
den Verol'dnung; 

c) die Genehmigung ,des. Jahre.svo!1aITs<;hI,ages 
rürud .dies RechnungsabschlruS&es; 

d) die Er:richtung un,c1 tFö11derunß gemein­
lSQ,mer wirtsch!\'ftlicher Einrich:turugen sowie 
von 'WohlJfahJ,:U'- u~,d V'illtlt\r,stiÜltZun!gis­

. ein.richtungen; 

e) die· B.e\Schlußf~aslsung über R.,a'hmenvenräJ&e 
. mit den Sozi,alversiche.ru11ig1s.tr:tgern. 

§ 27. '(1) Der VOlll'tand besteht aus ,demiPr:vsi­
denten, seinem SlJe'llve,rtreter ,und:. 17 wei,teren 
MiogIieoorn. 

(2) Der Pra.sident vertritt .den Denti~tenverband 
ruach außen un,d leitet nach Maß~be der Ge-
6cllä~r,dnung die gesamte GeschiHtsführurug. 
Er .führ:t ,den Vo.rsitz im VOI1stan:d. 

(3) Von ;deri 17 weiteren Mitgliedern [Albs. (1)] 
we:I1den aus dem Bundesland Wien fünf, aus dem 
BundJesI,and Niederösterreich .drei, 'lIm; den Bun­
desländern O'berös.ter.reich und Soeiermark je e;wei 
und ,aus den wbrigeni Bundesländern je ·lCin Ver-

. ' treter eIl!t6endet. 

(4) Die BesdJüssedes VOrStandes. werden. 'so­
W1eit dieses Bundesgesetz oder die· Geschäft;or,d­
nung nichts. landeres 'be6,cimmt, mit Srtimmenr­
mehrheit g,eifaßt. Beilgleichgeteilten Stimmen gilt 
jene Meinung ,als angenommen,: für wtelffie der 
elen Vorsttz ,führende PräJsident (VizepräsidJent) 
g~s.cimmt hat." 

(5) In ,den wihkühlgskre;s .d6sV~~.gtand~s· fallen 
aUe Ang-e1egeruh.eiten,· -dl.e durch dies,es, Bundes­
g'e~et:z . oder durch ,die.ISatzung kcine~ anderen 
OrganamdrlÜckltch zugewi:esen sind. In der 
SatzungiJst die Biildunig e1t11es geschäftsführenden 
Aus~chusse:sdes Vors,bande,' und' desslen Wir­
kungskroeis zu regeln, 

§ 28. (1) Die VorstandsmitgLieder ~eTden auf 
di.e Dauer 'Voru fünf J,ilIhren auf Grund -de& glei­
chen, unmitteLba:ren, -gMeimen und ,persönlichen' 
Wahlrechtes der Wahlberechtigten nach. den . 
Grundsätzen der VerihältniLSlWahl 'glew:thlt .. 

(2) Jedes ,Bundesland hiLd!et :inder. Regell einen 
Wahlkr,eis; ,doch könnlen auch mehrere Bundes>­
länder zu ,einem Wahlkreis vereinigt ~erden. 

(3) Wahllber:echti,gtsind alLe im w,aJilkrei\'; :ihren, 
'Beruf ausüben'den slelhständigen D~ntisten (§ 8),~ 
sofern ,sie das W,ahl:recht zum Nationtalrat ,be­
sitzen oder :W.·n~n .aas aktive W.aMrecht n.ichtent­
zog,en wurde [§ 33, Abs. (2'}]. 

(4). Wählhar sind aUe wah:henech:t-igte.n Mit~ 
glieder, die ,am TilIg,e .der W,ahlausschretbung das 
24. Lebe!1lsjahr ' überschnitten haben. . 

(5) Die näheren 'Bestiimmungen über das W,ahl­
verf.ahren, lls,besondete >üher die Au~sch~-ibung ~ 
der Wahlen, die ,Erfaslsung und' V;erz'e:ichrtull,g der 
Wahlher.echrtigt,en, die Wahlbehö.rden, ,di:eWahl­
bewerhung, das Abstimmungs- und CErmittlungs­
ver:fa:hren ~owie über dite Ei·nheruf,un-g '~der ge­
wählten Vorsüandsmillg1ieder 'werden vom. Bun­
desminil>(,erium für roz:iaLe V,er~altung .ini Ver~ 
or-d!llUrugswege . er las~en. . 

. § 29. (1) Die gemäß § 28 gewählten Vor~tands- . 
mitgli,e.der wählen ,aus :ilhr:er Mito<: ,in zw,ei geson~. 
<krtenW,ahlgän,gen zu'er51t;den Präsidenten und 
sodann den V.i,zeprä.S<identen. ALs gewählt iS1t an-· 
zuseheni, der mehr aLs d~e Hälfte dier abgegebenen . 
güTti-gen Stimmen ·auf sich vereinigt, Kommt' 
die~e Stimmenmehrheit ,ruicht zus'tande, . ISO äst eine. 
eng,elle Wahl .durchzuflÜhren. B,ei derenge:r'en' 
Wahldürf<en &i,chdieWählerudennur auf jene 
zwei :Personen beschränl&en, .d'i'e heider . eI'lSlten 
AbstLmmurug . die meisten Stimmen erhalten 
haben. Erg,ab ·die 'erst,e A:bSltimmung Srimmen­
g,leichhe:it, so entS,chei'detüber die ,Fr'a'ge; wer ,in 
dieerugere Wahleiruzubeziehen ist; ·da.s LoS: 
Stimmen, -die' heider . engeren W ahl,für ander,e . 

. P,ersonen abgegeben werden, sind ungültig. Er~' 
gibt :sich hei der erugler,en W ahl Stilhmengl~ichhe]t, 
so entscheidet dlls Los . 

'(2) S.cheidetder ,PräSlident oder 'der Vi,z'eprä'Si­
dent .aus, 'so hat .der Vorsta:ntd un:1Jer Beobachtung' 
der im ,§ 28, Abs. !(l), ,fe'sltgrooetztJen Grunds:ätze 
his 'Zur Neuwahl des Präs,iden1len oder des Vize­
pr.ä~,i.dJentJelll; eines seinerMirt'ghiederz1:lm ge­
schä:fi:slführenden 'Prä;si,dentel1 zu' wählen. Die 
Neuw,ahl des .Präsi,denten ün.d des Vizepräsoi,den ... 
ten hat hi'llJruen vier WocheIl :Zu-.ertol'glCru .. ", . 
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. (3) Die näheren Sf(')timmung,en ühiCr das Wahl- !Rechnung~abschluß r§ 26, Ahs. {6), l:it. c] unter­
vorfahren 5mvi.e üher ,die Einberufun,g der ge- Eegen der· Genehmigung ,des Bundesminrsteri'llll11L9 
wählten Vorsltandsmi,ugliede:r w,er.den vom Bun- für soz:ia,1.e Vlerw,ahung .. 

·deSll11~nistenium für .!.Sozi-ale Verwahung im V'er- (3) Das BundeS'minis1:.erium für söziale Verw,al­
ordnun!g:swege ,erlas·sen. . ,tung kann .Beschlü~leder 011gane des Denltiosten-

§ 30. Den·· LandeslgJes,chäfts~ltel1en ·obIi,egt die verbandes, ·die ge'gen 1Jestehende Vorschrift.~~ veC-
Besorgung jel1ler Ges,chäf1te des IDell'tiSlt,en,y;erhantdes, stoßen, aufheben. . . 
die sich nur auf de~ Wirkungsber,eich eines Bun- (4) Der Vorsta11Jdk,ann· .durch V,erfügung .oos 
deslandes bezi,ehen. Nähere ß.estimmunlgen über Bunloosmiil'ister.iums ,für soziale Verwaltung auf~ 
den Wir~un~11eis dle!r ILa.n.de~geschäJtSostdLen und geloot werden; w,enn e'rSlein'e Au,fg:aben vemach­
ihre,Zus'ammens.etzul1lg w,erclcn durch die Satzung lästS.i.gt, 's,eine Bdugn.js~e über.sdlr,eitet oder weiln. 
getroffen. er trotz:zwe·imaliger ordentl:icher E'inherufung he­

'Sch,lußunfäh~g b1ei:bt.· 
Verschwiegenheitspflicht. 

§·31. AUe Org<ane und das gesamte P,ersori.al 
des Denltlis,t:enverbandess1ind, soweit gesetzlich 
nichts, andel'es bestimmt ist, zur Versch,wileg,emheit 
über aUe ihnen aus ,ihrer amtlich:en Tätigikeit he­
k,anntgewor,delllen Taif]Sach:en verpfl:~ch~et. Von 
di'es.er V,erpflichtung k,ann lilie ,das Bundesministe­
rium für soziale Verw,altun,g ürbiCr Vierlangen ,eines 
Geri,chtes. oder ,dnerSIOnstigen Behörde enthinden. 

Ded{l~ng . der Kosten,. 

§32. (1) Der. VOimtanld JnataI1jähfo1i~ hffi 
längSitens 15. November ,einen Jahresvoranschlag 
für .das näch~te Ja!hr aufzustellen. 

(2) Zur Hf(')treiiung s.ei1l(er AusIag:en hebt ,der 
Dentistenverhan.d von seinen MitgLiedernß.eiträg.e 
einl, die jm V erWoa,1t'Uni~sweg'e eingebr.acht wer.den 
können. Di,e nähe11elll Voischrifiten üher ,di'e Höhe 
und Ei.~hebung werden . durch eine Beitr,agsord-
nung erlas:sen {§ 24, Ab9. q)]. . 

(3) Der' Vorstand hat allijährlich:· bis längstens 
3.1. Mär.z den Rechnung~a!bschluß für das Vorjahr 
·den von ihm hesteEten ,R,echmmgsprüfern behuf,s 
Weite rvorl age an die Hauptverslammhmg vor­
zulegen. 

~chlichtungsverfahren. 

§ 33. (1) Die lS\elhsltä:ndi,gen IDentiJs'ten s,in.d v,er­
pflichtet, ,aee s,ieh 'l:\yis·chenl ihnen hei· Au~übung 
des Dentistenberuf'es .e1"gebenden. Streitigkeiten 
vor Eirubr.ingung eip.er· glerichtlichen' Klage dem 
DentistenVlerhande vor,zuI.egen. 

(2) NäheJ:1C He,soimmun'gen hierüber, jnsheson­
dere über eine .Mitwi:J:1kung ,der La.nde~geschä,fts­
stellen werden vom DentistelliV·erband ,in .einer 
e.jgene~ SehIichtung,SIO~.dnuTIlg getroffien. Die 
Schl'ichnmg,ordnung urrterHt;gtder GenJehmigung 
des Bundesminist·er.iums für soziale Verw,ahung. -

(5) ·,ß.ei Auflösung des Vorstandeis nach ,Abs. m 
und für denlFall, .daß der VOI'stand 'seine Auf-.· 
'Jösurug selhSlt hes~'Iileßt, ist di,e Au~schreibung ·der 
Neuwahlen längstem :iJlner~alb ,dr,eier Morua·te 
voJizumhmen. ,In der Zwischenz·eit werden ai,e 
Geschäfte durch ,e·inen vom Bundesmini-sterium für 
. sozia\;e . Verwaltung.zu hesteHenden ltegierungs­
:kommissär _ gefühnt, ,dem ·ein zweiglied6g,erBj!'i­
rat aus dem rKI'ellsle der IMit,gli,ederdes Denii9ten­
verban.c\.eisan .die Sei<te zu 'stellen ist. 

·EII. A,lb:schnitt. 

Str~f- und Obergangsbestimmungeti. 

§ 35. Obertretung'ender VorschrilfrtendieSleS 
Bundesgesetz'es und .der auf Gr.und ,cLerseLbener~ 
g-angenen Veror.önu11igen werdel(, <sof~m .di,e Tat 
nicht nach anderen Vorschriften mit strengeren 
Str.afen bedroht we11den, ,als VerwaltungJsüher­
tr,etung·en von'der ,ß.ez:irksv,erwaltungshehördie mit 
Gdd bis zu 5000 S oder~lit' Arrest bis zu ,drei 
Monaten :bestraft. . . 

§ 36. (llBi,s ,zur Er~ichtung ,deli ,in .den §§ 18 bis 
34 "orgese!henen Stantdes:vertretun:g bl:eilbtdi.e bei 
Geltungsbeginn .di~e'sBunde~gIClSetz,es hesltehend~ 
vorläufigle Standcsv,ertretung ,dler DeIlitisuen mit 
der V,ertr,etung der Inter,essen der Dentisten he­
tfia'Ut. 

(2) Vie Rechne ucr1!d Ver1hinldlichlk,einen der bis­
he'rigen vorläufigen Snandes:ve'rtretung eins:chließ­
lich solcher: di,e sich aus dler Au'S,ein,andersetzung 
mit dem ieich:sverharud .der Deutschen Dentis,ten 
(,e. V.) und .der iKaSll1endentisti'schen Vereinigung 
Deutsch.landser,gehen, gehen mit .dem Zeitpunkte 
sein.er Errichtung auf ,denl Denti,j~env:eflban,d über. 
Die Her,ichtJj.gu:ng des Grundbuches hat auf An'trag 
der Standesvertl'etung.der. Dentisten unter Vor­
lage eines vom Bundesminis:tlerium für, ',oziale 

Aufsicht. 
• Verw,al·tul1lg :im Elinvernehmen mitdern Bun~es­
'mini~terium ,für Jusoiz oauSIZuSiteLlel1ldelli z,eu,gmsises 
;zu lerfo1gen, iin ·diem bestäti,gt wiJ:1d, .daß ,das 
bücherliche Recht im Sinne die'S!e5 .Bunde~!?Ie~etzes 

§ 34. (1) Der Dentistenverbandunt,er&tebt der· 
Aufsicht des Bunde,mini~t.eriums für ,soz,iaLe Ver-
waltung. 

(2) Die S'atzung [,§ 24, Abs.I(\l)]"d~e Geschä,ftiS.~ 
ordnung [§ 24, Abs. {2}1], die 'ß.eit11a,gJsordnung 
[§ 24, Abs.(3}], ,dier Jahresvoramchhg Ilinid der 

auf sne ühergegJangen ist. 
'(3) Der D.beJ:1ga'ng der Vermögen6werte ~~,\e 

aIliediesbezüglichenRechtSigeschäfte, RewtiS­
ur~unden, Amtshail1'dJun.gen und Schfliften sind 
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'von den Stempel- un;d R.echt~gebührenl Ibefneit. B. G.BI. Nr. 107, ütb.er d~e Schaffungein'cr Inter~ 
Das 'glcichegilt' für den ~ns,tigen Sch:nLftwech.sel essenv,ertretimgcLelsl !za;hntedmilschen HiHiS~ . 
der Standesvertretung mit den öffent~ichenSe~ personals; 
hörden und Am~em; im ~erichtlichen 'VerJahr,en 7. die Verordnung des' Hundesminister1iums für 
gd'ten jedoch die Vorschrüf,ten, der Gerjchts- 'sozi,ale Verw,altunlg vom 20. Novemb:er1 9'26, 
gebühllennovelks:amt ,den ,da,zu ,e'rg,angeneuB. G. ,BI. Nr.352" wOIll,it ,die B1e.5t!immun,g.en .des 
Dilrchfführungshe.stimmungen. .§ 1 ,der Verordnung dies Bundesmintisteciu:In:$ für 

,§ 37. Mit dem 'lnkrafttreuen ,die,le5 Bund!es- ,soz.ial.e V,erwaltung vom, ,3. Jy1ai, 192'4, B. G. BI. 
,g.es,eliz6s, tr:et,en ,auß,er Kraft:, Nr. 149, betreffend ,die Standew,ertretung' der 
'1. Da's Ges:et,z vom 13, JuLi 1920, St, G. BI.belfu'gten Zahntechn:ilker,abgeänden wer:d'en; " 

Nr.3,26"betr,effen:ü ,diieReg,e'l.ung ,der Zahnlt,echnrik , 8. ,die Verordnung über ,die Nied.er1as:sung von 
(Zalhrupech,ni:1$.ergresetz); Dentis1uen 'Vom 8. Mai ,1940, DeutJsches R. G. BI. I 

2. ',d~~ Gesetz vom 1. Oktober 19,20, St •. G. BI. S. 795; 
Nr. 470" betreffend di,e Abänderung dies § 4, 9. di,e Veroficlruung üher die 'K;a:$1sendeMistisch,e 
Ab~. (4), .des' Ges,etzes vom, 1'3. Ju1.i 1920, ;Ver,ein:iguniß DeutJschhnds VOm 30. Dezember 
St. G. BI. Nr. 326, über ,die rRcgeIung der Zahn- J 940; Deutsche,s R. G. BI. I S. 1!'>56j 
techni·k (Zahntechniker,ge,retz); 10. die Verol'dnun,g üher di,e Beru,flSamiÜbun.g 

3. das Bundesgesetz vom 15. April 19.21, ,der Dentisteriün den :&eichsgauen: .dier Os'tmark 
B. G.ßl. Nr. 255, betreff,emd die Abänderung, he- :vom 5. März 1941, [)eu~lchesR. G. BI. I S, 122; 
z.jeihungsw~,is,e Er,g,än:zung des § 5, Ahs. (2), des ,11. die Verorldll'ungzur Sicher'stelhiirig .der 
,GCslet,zes vom 13. Juli 19'20, St. G. BI. Nr. 326, :z,ahnheilrkundlichen Versorgung der BeV1ölke'r\.mg 
über ,die Regdung der Zahnitedm;ik r(Zahn- 'vom 5. Se.ptemher 1942, [)eutsches \R: G. :BL . I 
technj,kergelsetrz}; S. 547, sowie 

4. die Veror,dnfUnlg d'er Bundesre-g.ierung 'Vom ! 12. ~ämt1iche zur' Au~führ.um:g des § 123 der 
27. April 1922, :B. G. Bl.Nr. 275, ·betreffend ;RVO. erglan:g'enem oRun.derläsls,e ,des Reichs· 
di,e ,Regelungdex Zahn technik 1m Burgenlanrd 'minlisters ,dös' InruerenJ mit Aüsnahme derjenigen, 
(Zahntechnike:rv,erol1dnu'ng); die di.e A usbi:,dung ,der Dentisten r~ge'b (§ 11), 

5. der Artikd 38 de~ ,Bundes,g:esel'zes vom auß,er Kraft: 
21. Juli 1925, B. G.BL Nr. ,277,. üher di'e Ver- § 38. Mit der Vol1ziehung diies,es Bundesg'eS!etzes 
einfachrung ,der Ve'rwaltunrgiSg,es.eez'e und :sonstig,e ';ist .das Bundelsminis:r'er:ium für soziale Ver­
Maßnahmen ZU'fl :Entlastung -de'r Verwal- waltung, in Ari,gel~glenheiten .des geri,chtlüchen 
tumg.sbehörden (V~rwla:ltungslentlastung'$!ges.etz :Stna,fr:echtslW,es,euls [§ 12, Ab~. (3)] und Zivil-
v. E. G.);· :rechtswesens [§ 3,6, Abs. (2)r] ,cLasBundesrtiinrust,e~ 

6. -die V,eror,dnungdes Bundesminisrteriums. ,für :rium für Just,iz je üm lEinvernehmen mit den be-
6Oz~ale Verwlal tung vom 14. Februar 1921, ,tei1igjuen Bundesminriste<ri.en IDetrau t. 

o 

, . 

) 

o 
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;Er1äuternde a3:~e,rkungen. 

1\. Allgemeines. 

~I.'H-i s'to T'is eh e Kn t wie k I'u'n:g ,(jws 
'Z .. a·h·n t e c'h'n'i'ke r·w-e·s'e'n 's. 

Im Zusammenhange mit der Ausübung 
der Zahnheilkunde durch 'akadeniis-chaus­

<gebildete ,ZahnäT21te 'hatte ..sich nicht mur 
,in österreich,sond-ern:in fast '.allen 'Staaten 
fFJuropa..s zu Beginn- des. 19. ,Jahrhunderts 
·ein eigener :Beru1'sstand, ·der Berufsstand 
.·der 'Zahntechniker, 'zu entwickeln ·.begon­
'nen. mei .den :Zälmärzten,wurden .nämlich 
schon Isehr ibaldfür ,die 'Durchführung ,der 

·;pein .. techni:sch~mechanischenArbeiten .zur 
'Herstellung.kün,stIicherZähne und 'von Be­
'standteilen 'von "Zahnersatz stücken ',HHfs­
')kräfte beschäftigt, die vorerst aus dem 
,Göldarbeitel1handwerke und dem l\fechani­

"kergewerbe stammten.Jn der :Folge 'wurden 
-aber. auch andere Personen nach einer ·ent­
'sprechenden Ausbildung 'von den :Zahn­
·ärzten 'zur :Durchführung solcher rein 
technischen 'Arbeiten.herangezogen. ,Diese 
Hilfskräfte .waren jedoch bemüht, siah 

. selbständig zumachen und diese Arb.eiten 

. als selbständiges Gewerbe auszuüben .. Es 
ist dann auch später ohneweiters mö.glich 

,geworden, von den Gewerbebehörden solche 
Gewerberechtigungen 'Zu erlangen, da eine 
gesetilicheRegelung hie'für noch nicht be­
standen hat. 'Erst auf die'Vorstellungen der 
Zahnärzte ist.es den Gewerbebehörden durch 
das Hofkanzleidekret ·vom .14 .. September 
:1842 (n.ö. Provinzia'l-'Gesetzes-Sammlung 
NI'. 109, S. 241) untersagt worden, selb­
ständige .Konzes.sionen zur 'Verfertigu1!g 
.künstlicher·Zähne und Gebisse an bloße 
'Techniker zu verleihen. 'Dieses Hofkanzlei-
dekret ist dann durch .die Ministerialverord­
nung'vom 25. Februar 18 /i9,R.G.'BI.'Nr.'141, 
·neuerlich in·Kraft gesetztworäen. Aber. mit 
IIlkrafttreten 'der mittels 'kaiserlichen 'Pa­
tentes vom 20. 'Bezemher -1-859, R.·G.'BI. 
NI'. 227, erlassenen <Gewerbeordnung ·am 
i1, 'Mai 1860 'istdann doch ein selbständiges 
'Gewerbe der Zahntechniker ,geschaffen wor­
den, ;doCh .war dieses ,Gewerbe .ein .hand-
iwerksmäßiges ·.und der,gewerbeinhaber 
durfte ~keinerlei Vorrichtungen im ,mensch­
lichen 'Munäe ·vornehmen. ,Es lag 'wohl 'in 
der :engen'Verbundenheit der !lahntechnik 
mit der Zahnheilkunde, daß die Zahntech-

·niker mit ihr.erTätigkeit .nichtim ,Rahmen' 
.des ,durch, Gesetz,.ge:zogenen Aufgaben~ 

:krei;ses verblieben ,und wiederholt. auch Vor.­
{'richtüngen ,an .·Zahnkrariken .vorgenommen 
· hahen,die ausschließlich ·dem ,zahnarzte 
vorbehalten ·.waren. Eine solche Vor.richtung 

\war.beispielsweise. das .Anpassen der ;künst­
.lichen Zähne :und Gebisse immen-schlichen 
!\lunde. Die Bestrebungen der: Zahntechniker 
.nach einem. so1.ch erw.eiterten ,Umfang <ihrer 
!rätigkeitwurden durch die damals herl'­

;schende Mein'ung noch unterstützt, ,daß ,Me \ 
,Zahnbehandlungnichtals ,die:Behandlung 
,ein'er :Krankheit anzusehen ·sei. DasJ\1ini­
sterium für Inneres .hat -sich ·daher vel'-

'anlaßt gesehen, .unterm ;17. November ·1.869,. 
.·Z. :14.219 (Z.f. ·V. ,1869,Nr. k8, S. ,19:1) ,zu 
ents.ch eiden, ,daß Zahnoperationen, ·die ,.durch 

·einen ;Zahntechni·ker .aUi?gefiihrt 'wurden, 
.alsKurpfuscherei anzusehen sind. JDa die 
,übergriffe der ,Zahntechniker auf dem 'üe­
.biete .der ,Zahnheilkunde .auch in .der ·Eolge 
,trotzwiederholter,nimel'lich .,er.lassener Ner­
'bote ·ni.cht ·a'ufhör.ten, .suchte ·die ·Regiermng 
.diesem Zustande 'ein Ende .·zu.bel'eiten.:Das 
.Handelsministerium,erließ daher imJEinver­
.nehmen ·mit dem Innenministerium die 
VeFordnung vom '.20. Mär.z ,189:2, ,R. G .. 'BI. ' 
.Nr. 55, betreffend ·dieEinreihung des·Zahn-
· technikergewerbes unter die konzessionier­
ten Gflwerbe, und band .damit dieses ,Ge­
werbe an .einen Befähigungsnachweis Cdrei 
Jahre .. Lehrzeit und sechs .Jahre Gehilfen­
,zeit) sowie an den ,Lokalbedarf.;.anderseits 
aber wurde (den Zahntechnikern. ,das .Ab­
drucknehmen und das Anpassen der Ersatz­
stücke im voll kom m e,n.ge:S.u TI d.e,n 
me ns chi i eh enM und e gestattet. 'Da­
mit waren jedoch Oie Zahntechniker noch 
nicht am Ende .ihrer .Bestrebungen ange­
langt. Sie versuchten vielmehr noch weitere / 
zahhä,rztliche iBefugnisse 'zu ·erreichen lund 
vor allem die Loslösung.des Zahnteohniker­
berufes von der .Heilkunde durChzusetzen. 
'Oiesemgewiß ungesunden ,Zustand ein ;Ziel 
'zu setzen, entsChloß sich die Regierung be­
reits im,Jahre :190'1 eine endgültige gesetz­
liche Regelung des Zahntechnikerwesens 
durchzUführen, doch war ,es erst nach ~Be­
endigung ,des 'ersten Weltkrieges der'Natio­
naIversammlung vOllbehalten, eine .eut-

· spr.echende rRegelung ;der Zahnteühriik :zu 
:.tre'ff en. 
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H. Das Z ahn tee h n i k erg e set z. 

Die Regelung des Zahntechnikerwesens 
ist in der ersten österreichischen Republik 
mit dem Zahntechnikergesetz vom· 13. Juli 
1920, St. G. Bl. Nr. 326, in der Fassung der 
Gesetze vom 1. Oktober 1920, St. G. BI. 
Nr.470, urid vom 15. April 1921, B. G. BI. 
Nr. 255, einer nach der damals bestandenen 
Absicht endgültigen Lösung zugeführt 
worden. 

Im Zahntechnikergesetz selbst wurde die 
Zahntechnik als Bestandteil der· Zahnheil­
kunde anerkannt und mit Ausnahme der 
gewerbsmäßigen Herstellung künstlicher 
Zähne von den Bestimmungen der Gewerbe­
ordnung ausgenommen. In den § § 1 und 
5 des genannten Gesetzes ist weiters fest­
gelegt worden, daß die Zahntechnik, die zur 
Herstellung von Zahnersatzstücken für den 
Gebrauch im menschlichen Munde und zur 
Ausbesserung solcher Ersatzstücke erfor­
derlichen technisch-mechanischen Arbeiten 
sowie weitere genau festgelegte Tätig­
keiten umfaßt. Der Stand der befugten 
Zahntechniker, der zwar auf Grund der bis­
her erteilten Berechtigungen weiter aner­
kannt wurde, konnte sich jedoch nicht mehr 
erneuern und sollte ·in absehbarer Zeit zu 
bestehen aufhören, weil nach den für" die 
E.rlangung der Befugnis" festgelegten Be­
dmgungen (§ 4 Zahntechnikergesetz ) ein 
weiterer Zuwachs von berechtigten P"er­
sonen künftighin ausgeschlossen worden 
ist.. Dafür sind damals den Zahntechnikern 
in Abweichung von dem· bis dahin gelten­
den Grundsatz, die Ausübung der ärztlichen 
'praxis nur promovier:ten Ärzten vorzube­
halten, zu ihren bisherigen Rechten eine 
Reihe von Zugeständnissen hinsichtlich der 
Zahnbehandlung gemacht worden, wie bei­
spielsweise die Anwendung heftig wirken­
der Mittel unter gewissen Einschränkun­
gen, Entfernung von Zähnen und vVurzeln 
und einige Zugeständnisse mehr (§ 5 ZahIi-

" technikergesetz ) . . 
Soweit die Regelung des Zahntech~iker­

wesens in österreich, die eine· für Zahnärzte 
und Zahntechniker in gleicher vVeise be­
friedigende Lösung dargestellt und sich im 
allgemeinen bestens bewährt hat. 

IU. Ein f ü h run g r e ich s r e c h t­
licher Vorschriften auf dem 
G e b i e ted e s Z ahn t e c h n i k e r-

wes e n s. 

Mit der deutschen .Besetzung österreichs 
ist auf dem Gebiete des Zahntechniker­
wesens jedoch eine entscheidende Änderung 
vorgenommen worden. Das Zahntechniker­
ge.setz selbst ist wohl weiter in Geltung ge­
blleb.en, doch sind gerade 'die wichtigsten 
Bestimmungen über die Definition der Zahn­
technik und. damit über den Tätigkeits­
bereich der· bisherigen befugten Zahn­
tech?iker sowie die Bestimmungen über die 
Er.tellung d~r Befugnis durch Einführung 
reIChsrechtllcher Vorschriften außer Kraft 

gesetzt und die Berufssperre für Zahntech­
niker aufgehoben worden. 

Denn nach Inkraftsetzung der Deutschen 
Reichsversicherungsordnung vom 19. Juli 
1911 (Deutsches R. G. BI. I S. 509) im Lande 
österreich hat mit 1. Jänner 1939 auch die 
Bestimmung des §. 123 nvo. Geltung er­
langt, die besagt, daß bei Zahnkrankheiten 
mit Ausschluß von Mund':' und Kieferkrank­
heiten mit Zustimmung des Versicherten 
die Behandlung auch von Zahntechnikern 
durchgeführt werden kann. Hiemit hat der 
Tätigkeitsbereich der österre(chischcn be­
fugten Zahntechniker eine erkleckliche Er­
weiterung insofern erfahren, als die öster­
reichischen befugten Zahntechniker nun­
mehr zur Vornahme von Verrichtungen ,im 
menschlichen Munde bei all e n Zahn­
krankheiten mit Ausnahme von Mund- und· 
Kieferkrankheiten ohne die Beschrän­
kungen des Zahntechnikergesetzes (§ 5") 
berechtigt wurden. . , 

In den vom Reichsminister· des Innern am 
25. November 1939 erlassenen Ausfüh-/ 
rungsbestimmungen zu § 123 RVO. sind 
Vorschriften über _ die Zulassung zur 
staatlichen Dentistenprüfung und Aner­
kennung als .Dentist im Sinne {[er Reichs­
versicherungsordnung entha)ten, die für 
österreich eine tatsächliche Aufhebung der 
im Zahntechnikergesetz verfügten Berufs­
sperre [§ 4; Abs. (2), des Zahntechniker­
gesetzes] bedeuten. Darnach ist es nämlich 
jedem deuts'chen Staatsbürger, also auch 
dem österreicher, ohneweiters wieder mög­
lich geworden, sich demZahntechniker-, 
beziehungsweise dem Dentistenberufe zuzu­
wenden und sich nach Erfüllung der ent­
sprechenden Voraussetzungen als Dentist 
(befugter Zahntechniker) niederzulassen. 

De.r Ausbildungsgang eines sich dem 
Dentistenberuf zuwendenden österreichers 
war demnach folgender: 

1. Den t ist e n p r akt i k a n t: Nach 
Abschluß eines Ausbildungsvertrages . mit 
einem staatlich anerkannten Dentisten (be­
fugter Zahntechniker) und einer ordnungs­
mäßigen dreijähr.igen Ausbildung bei einem 
solchen Dentisten nach den Hichtlinien des 
Reichsverbandes deutscher Dentisten (drei­
jährige praktische Ausbildung bei einem 
solchen Dentisten, parallel laufende theo­
retische 'Ausbildung am Lehrin sti tut für 
Dentisten) ; . 

2. Dentistenassistent: Nach er­
folgreich abgelegter Dentistenassistenten­
prüfung im Anschluß an die dreijährige 
praktische und theoretische Ausbildung als" 
pentistenpraktikant; 

3. die Zulassung zur staatlichem Dcn­
tistenprüfung für den Dentistenassistenten 
ist frühestens möglic;h nach Ableistung 
einer zweijährigen Dentistenassistentßu­
tätigkeit (analog einer zweijährigen Ge­
hilfenzeit) und nach regelmäßigem Besuch 
des Lehrinstitutes für Dentisten duf.ch ein 
Jahr; . 
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4. nach erfolgreich abgelegter staatlicher 
Dentistenprüfung kann die Genehmigung 
zur selbständigen 'Ausübung 
des D c nt ist e n be I' u fes nur in Ver­
bindung mit einer Bescheinigung über eine 
einjährige Tätigkeit als Dentistenassistent 
(Mundbehandlung) erteilt werden. . 

Die Mindestdauer der A~sbildung für 
Dentisten bis zur selbständigen Berufsaus-' 
übung beträgt· nach den Ausfüh-rungs­
bestimmungen mindestens sieben Jahre. 

Auf Grund der in den Ausführungs­
bestimmungen zu § 123 RVO. (Rd.Erl. d. 
RMdI. vom 2. Jänner 1942, IV d 1 42-3680 
[RMBliV. S. 1471]) enthaltenen übergangs­
vorschriften für die Ostmark ( § 13) haben 
alle österreichischen befugten Zahntech­
niker mit Inkral'Ureten der Ausführungs­
bestimmungen die Berufsbezeichnung 
"Dentist" zu führen. Weiters erhielten 
nicht nur alle diejenigen Personen, die. die 

. B.edingungen für die Erteilung der Befugnis 
als Zahntechniker bereits erfüllt hatten, 
die Möglichkeit, bis 31. Dezember 1940 um 
die Erteilung der Befugnis anzusuchen, 
sondern konnten' auch Personen, die nach 
Wirksamkeitsbeginn des Zahntechniker­
gesetzes am 31. Oktober 1920 - also be­
reits nach Inkrafttreten der Berufssp'erre 
für Zahntechniker'- eine Berufsausbildung 
als Zahntechniker (zahntechnische Hilfs­
kraft gem. § 11 des Zahntechnikergesetzes) 
begonnen hatten, unter gewissen Voraus­
setzungen in den Ausbildungsgang für Den­
tisten mit dem Ziele' eintreten, nach Be­
such kurzfristiger Lehrgäng'e und erfolg­
reicher Ablegung der staatlichen Dentisten­
prüfung 'um die NiederlasJ3Ung aJs Dentist 
einzukommen. . ... 

Dieser geänderte Rechtszustaud auf dem 
Gebiet des Zahntechnikerwesens erfuhr 
durch die .Verordnung über die Berufsaus­
übung der Dentisten in den Reichsgauen der 
Ostmark vom 5. März 1941 (Deutsches 
R. G. BI. I S. 122) eine neuerliche Unter­
streichung. In dieser Verordnung werden 
expressis verbis die §§ i, 5, 6 und 7, Ab­
satz (1) und (5) ,. des Zahntechniker­
gesetzes aufgehoben und ausgesprochen, 
daß der' Anerkennung als Dentist im Sinne 
des § 123 RVO. eine Befugnis zur Aus­
übung der Zahntechnik nach den früheren 
Bestim.mungen gleichzuhalten ist.' 

B.Gesetzliche Neuregelung des Dentisten-
berufes. 

- :Mit der durch das Bundesgesetz vom 
18. Juni .1947, B. G. BI. Nr. 151, eingelei­
teten \Viederherstellung des österrei­
chischen Rechtes auf dem Gebiete des Ge-

. sundheitswesens erweist sich aber eine den' 
ös~erreichischen Verhältnissen entspre­
chende Neuregelung des Dentistenwesens 

,um so notwendiger, als infolge des gleich­
zeitigenBestehens österreichischer Vor­
schriften aus früherer Zeit und der während 
der natiOnalsozialistischen Herrschaft ein-

,/ 
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geführten reichsrech tlichen Vorschriften 
eine unklare Itechtslage entstanden ist. Die 
österreichische ,Gesetzgebung hat keinen 
AnlaG, von dem standpunkt abzugehen, von 
dem sie im Zahntechnikergesetz, St. G. BI. 
NI'. 326/1920, .ausgegangen ist, nämlich 
diesen Zweig der Zahnheilkunde· als selb­
ständigen Beruf nur fÜr eine Ubergangs-· 
zeit aufrechtzumhalten. Dies um so mehr, 
als auch die neuen wissenschaftlichen Er­
kennt~üsse auf dem Gebiete der Zahnheil­
kunde eine gründliche wissenschaftliche 
und praktische Ausbildung des modernen 
Zahnbehandlers erfordern. Diesen Erkennt­
·nissen Rechnung tragend, hat man in den 
mei,sten Staaten der \-Velt -' .vor allem in 
Italien, Frankreich, England und Amerika -
schon vor längerer Zeit begonnen, die Aus­
übung der Zahnheilkunde akademisch gra­
duierten Ärzten, die für diese Fachrichtung 
eigens ausgebildet sind, vorzubehalten. 

Im vorliegenden Entwurf ist daher für 
Personen, die die Ber.echtigung zur Aus­
übung des Dentistenberufes bereits erlangt 
haben oder sich schon in vorgeschrittener 
Berufsausbildung befinden, die Möglichkeit 
vorgesehen, den Beruf weiterhin auszu­
üben, beziehungsweise die Berufsausbildung " 
zu be enden und zur selbständigen Berufs­
ausübung in Hinkurift zugelassen zu wer­
den. Ein weiterer Zuzug zu diesem Beruf 
soll aber gesperrt werden. Hiebei ließ sich 
der Entwurf von der Erwägung leiten, daß 
österreichische Staatsbürger - und nur 
solche -, die bereits die Befugnis nach dem 
Zahntechnikergesetz oder-die Anerkennung 
und Niederlassungsbewilligung nach den 
reichsrechtlichen Vorschriften erlangt 
haben, den Beruf weiter ausüben, und Per­
sonen, die· sich diesem Beruf im Vertrauen 
auf die in österreich eingeführten reichs­
rechtlichen Vorschriften zugewendet haben, 
die Berufsausbildung fortsetzen und die 
Berechtigung. zur selbständigen Ausübung 
des Dentistenberufes erlangen können 
( § § 3 bis .5 des Entwurfes). Das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung glaubt 
hiebei davon ausgehen zu müssen, daß 
mit einer bloßen: Wiederherstellung des 
Zahntechnikergesetzes, St. G. BI. Nr. 326/ 
1920, und seiner punktweisen Ab~nderung 
den einschneidenden Änderungen nicht 
.entsprechend Rechnung getra·gen werden 
könnte, die durch die reichsrechtlichen Vor­
schriften herbeigeführt worden sind. Wa-s 
die Berufsbezeichnung anbelangt,' so hat 
sich die Bezeichnung "Dentist" hierzulande 
bereits vollkommen. eingebürge:rt, sie· ist 
wegen ihrer Kürze der schwerfälligen Be­
zeichnung (befugter Zahntechniker) ent­
schieden vorzuziehen, eine Verwechslungs­
fähigkeit in österreich besteht nicht; auch 
sprechen gesetzestechnische Gründe für die 
Einheitlichkeit des Ausdruckes, an der aber 
nicht festgehalten werden könnte, da sieh 
der. Gesetzentwurf ja gerade mit dem 

"reichsrechtlichen Begriff des Dentisten be~ 
fassen muß (siehe § 6 des Entwurfes). 
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~a'Chd:eln: die' Ausbildung.ö des:, hiefür im Ha:;.· Reg~lung). inSbesondere' die- ""'ahl(}ndllU~lg, 
. tracht. kommenden, 'eingeengten' Per.s:'Ü.uen:,.- wan jedoch, z.weckmäßigerweise: dem} "8-1'<'­

kreises' he-r:eitKnach\ delll reichs·rechtlichen ordnungswege zUr übe:r:lassen· [,§; 2:8, Ab~' 
VOI'schrifte'rr im. Gange: ist und in'. abs·ehc,· satz', (5-) ]. Im, In: Abschnitt waren, die" noL­
bar.er. Zeit. ohnehin' ihr" Ende' finden wird, wendigen' str·afb'estimmungen unddm: Hin...,· 
bes:t~ht; zunächst, kein. Anlaß zu einer;·Ändcc,· blick. auf- die' umfassende: Neure'SJ>lung", 
rung~ der' AusöiIdungsv'Ürs'Chriften;, J).ol}h auch die flrü!lerew ös'terneichis'Chen. sowi:fr: 
wir:d. für.' dim Fall, als sich die~. Notwendig..-- alle reichsrechtlic.hen Vors.chrjften, mit 
keilt einer Abänder.ung] der bisher:' im Gel-· Ausnahme der. die. Ausbildung, deI\ Dentisten, 
tung befindlich-em Ausbildungsvorschrifteh: regelnden;. außer E:raft: zu. setzen., über.dies­
er.geben. sollte, eine- gesetzliche Reg.elung: waren hinsiChtlich. der. überleitu.(lg~. der 
der Materür vor:gesehen; Schließlich war'ell' Vermögenschaften der bisherigen Standes­
im1ß.esetze die grunds'ätzlichen!Bestimmun", ve-rtretung:en auf. die: neu' zu' errichtende 
gen' firn ein(f' Standes:vertretung. auflzunehl-' S.t'andesvertr.etungc ent'sp'rech'ende" V0r:~ 
men m. Abs:Clinitt,. §§:: 1.8'bis::35L die·nähere kehrung,en. zu treffen. (§' 36.). 
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